
BV-V/07/0616
Beschlussvorlage der Verwaltung
öffentlich

Überplanmäßige Auszahlung für 
Vermessungsleistungen im B-Plan Nr. 13 - Am 

Elisenpark

Einbringer/in
23.1 Immobilienverwaltungsamt/Abteilung 
Liegenschaften/Forsten

Datum
04.08.2022

Beratungsfolge Sitzungsdatum Beratung 

Ausschuss für Finanzen, 
Liegenschaften und 
Beteiligungen (FA) 

Beratung 15.08.2022 Ö

Hauptausschuss (HA) Beschlussfassung 23.08.2022 Ö

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die 
überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 15.000,00 € für Vermessungsleistungen 
im Bebauungsplan Nr. 13 – Am Elisenpark.

Sachdarstellung

Am 29.11.2021 wurde eine überplanmäßige Auszahlung für 
Vermessungsleistungen im B-Plan Nr. 13 – Am Elisenpark in Höhe von 110.583,84 
€ beschlossen (BV-V/07/0486).

Aufgrund einer außerplanmäßigen Anpassung der Bodenrichtwerte im Landkreis 
Vorpommern-Greifswald sind die Kosten für die Schlussabmarkung gestiegen und 
der Wert in der Kostenermittlung vom Juni 2021 konnte nicht eingehalten 
werden.

Da die Vermessungskosten höher als geplant sind, wurde aus diesem Grund eine 
Deckungsquelle aus dem laufenden Aufwand des Teilhaushaltes 4 benannt.

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
(Ja oder Nein)? HHJahr

Ergebnishaushalt Ja 2022
Finanzhaushalt Ja 2022

Teil-
haushalt

Produkt/Sachkonto/
Untersachkonto Bezeichnung Betrag in €

1 04 11402000/09620000/ B-Plan Nr. 13, Am 15.000,00



09620.40049 Elisenpark (ehemals An 
den Gewächshäusern)

HHJahr Planansatz
HHJahr in € gebunden in € Über-/ Unterdeckung 

nach Finanzierung in €
1 2022 EMÜ 102.961,58 102.811,80 - 15.000,00

HHJahr Produkt/Sachkonto/
Untersachkonto Deckungsvorschlag Deckungsmittel in €

1
2022 11402000/56813000/56813.40001 

„Grundsteuer B für gemeindeeigene 
Grundstücke“

15.000,00

Folgekosten (Ja oder Nein)? Nein

HHJahr Produkt/Sachkonto
/ Untersachkonto

Planansatz 
in €

Jährliche 
Folgekosten für Betrag in €

1

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv Ja, negativ Nein
x

Begründung:

Anlage/n

Keine


